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Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. Januar bis 14. Februar 2021

Stand: 26.01.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Kontaktbeschränkungen
Private Treffen im öffentlichen oder privaten 
Raum nur noch im Kreis des eigenen Haushalts 
plus höchstens eine weitere Person, die nicht 
zum eigenen Haushalt gehört. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt. Die Regelung 
dient dazu besondere Härtefälle abzufangen.  
 
Regelung für Kinderbetreuung:
Kinder aus maximal zwei Haushalten dürfen 
zusammen in einer festen, familiär oder 
nachbarschaftlich organisierten Betreuungs-
gemeinschaften betreut werden. 

   

+

Ausgangsbeschränkungen
Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung 
ist nur aus triftigen Gründen erlaubt. Z.B.:
 
Bei Nacht (20 Uhr bis 5 Uhr):
• Ausübung beruflicher Tätigkeiten und 
   wichtiger Ausbildungszwecke.
• Inanspruchnahme medizinischer und 
   veterinärmedizinischer Leistungen.
• Begleitung unterstützungsbedürftiger 
   Personen und Minderjähriger, Sorge- und 
   Umgangsrecht.
• Begleitung Sterbender und Personen in akut 
   lebensbedrohlichen Zuständen.
• Handlungen zur Versorgung von Tieren, z.B. 
   Gassi gehen oder füttern.
• Besuch von religiösen Veranstaltungen. 
• Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung der 
   öffentlichen Ordnung.
• Besuch von Versammlungen nach Artikel 8 
   des Grundgesetzes.
• Wahlkampfaktivitäten, wie Verteilung von Flyern, 
   Plakatierungen oder Informationsstände nach 
   behördlicher Genehmigung möglich.

   

Bei Tag (5 Uhr bis 20 Uhr) zusätzlich:
• Besuch der Notbetreuung in Schulen und Kitas.
• Sport und Bewegung an der frischen Luft 
   ausschließlich alleine, mit Angehörigen des 
   eigenen Haushalts und mit einer weiteren, 
   nicht im selben Haushalt lebenden Person. 
• Erledigung von Einkäufen.
• Wahrnehmung von Dienstleistungen.
• Behördengänge
• Blutspendetermine
 

• Kitas bleiben geschlossen.    
• Kein Präsenzunterricht an Grundschulen.
   Versorgung der Schüler*innen mit Lern-
   material durch die Lehrer*innen. 
• Kein Präsenzunterricht, sondern Fernunterricht
   an allen weiterführenden Schulen. 
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Notbetreuungen werden eingerichtet. 
   Ansprechpartner sind die Schulen und Kitas 
   vor Ort.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   schließen für den Publikumsverkehr, 
   Online-Unterricht möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen 
   schließen.
• Fahrschulen geschlossen. Onlineunterricht 
   möglich. (Ausnahme für berufliche 
   Ausbildungszwecke und Katastrophenschutz)

Bildung & Betreuung

Erweiterte Maskenpflicht ab 25.1.
Ab dem 25. Januar muss in folgenden Bereichen 
eine medizinische Maske getragen werden: 
• Im öffentlicher Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In Arbeits- und Betriebsstätten sowie Einsatz-
   orten 
• In Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflege-
   einrichtungen
• Während Veranstaltungen der Religions-
   ausübung
 
Zugelassen sind:

Medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) 
• Reduziert Tröpfchen und Spritzer beim 
   Sprechen, Husten oder Niesen
• Fremdschutz, kein zuverlässiger Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll)
• Kennzeichnung: DIN EN 14683:2019-10

Atemschutzmaske (FFP2 oder KN95/N95)
• Schützt vor dem Einatmen kleinster Partikel 
   und Tropfen
• Fremd- und Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll) Kann 
   unter bestimmten Voraussetzungen mehrfach 
   verwendet werden.
• Kennzeichnung: DIN EN 149:2001, KN95/N95

   

NEU

Einzelhandel
Der Einzelhandel schließt bis zum 14. Februar. 

Lediglich Geschäfte mit Produkten für den 
täglichen Bedarf bleiben geöffnet:

 Babyfachmärkte
 Bäckereien und Konditoreien
 Banken
 Drogerien
 Getränkemärkte
 Großhandel
 Hörgeräteakustiker
 Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten
       sowie Ersatzteilverkauf
 Lebensmittelmärkte
 Metzgereien
 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne
       den Verkauf von weiteren Waren
 Reformhäuser
 Reinigung und Waschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Telefonshops für Reparatur, Austausch 
       und Störungsbehebung
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Eine vollständige Liste finden Sie auf
» Baden-Württemberg.de

Besonderheiten:
• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
   können Lieferdienste anbieten.
• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
   können Abholangebote (Click & Collect) 
   anbieten. Dabei müssen feste Zeitfenster für 
   die Abholung vereinbart werden. Die Hygiene-
   konzepte vor Ort müssen eingehalten und 
   Warteschlangen vermieden werden.
• Handwerksbetriebe, die keine körpernahen
   Dienstleistungen anbieten, dürfen weiterhin
   arbeiten.
• Geschäfte mit Mischsortiment dürfen alle
   Waren verkaufen, wenn die Produkte für
   den täglichen Bedarf zu 60% überwiegen.
   Sollte das Sortiment der verbotenen
   Artikel überwiegen, darf das Geschäft mit
   einer räumlichen Abtrennung lediglich die
   Artikel des täglichen Bedarfs verkaufen.

Regelung für offene Geschäfte:
• Geschäfte mit weniger als 10 m² 
   Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in. 
• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
   Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche. 
• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
   ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für 
   den Lebensmitteleinzelhandel). 
• Maskenpflicht vor den Geschäften und
   auf den Parkplätzen.
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.
 

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. Januar bis 14. Februar 2021

Stand: 26.01.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet 
   die gesundheitliche Fürsorge gegenüber 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office, sofern möglich. 
• Treffen im Rahmen des Arbeits-, Dienst- 
   und Geschäftsbetriebes. 
• Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen, 
   sofern nicht online auch in Präsenz 
   durchführbar. 
• Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der
   Mindestabstand von 1,5 Metern zu den 
   Kolleg*innen nicht eingehalten werden kann 
   (auch im Freien).
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

 
Reisen
Appell: Verzichten Sie auf private Reisen 
sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangs-
beschränkungen an tagestouristischen 
Hotspots durch die örtlichen Behörden.

Nicht gestattet:
 Touristische Busreisen
 Touristische Übernachtungsangebote
    (auch Campingplätze) 

Weiterhin möglich:
 Geschäftsreisen
 Reisen und Übernachten in besonderen
      Härtefällen

Dienstleistungen
Geschlossen:
 Friseurbetriebe/Barbershops
 Kosmetikstudios
 Kosmetische Fußpflegesalons
 Massage- und Wellnessbetriebe
 Nagelstudios
 Piercingstudios
 Prostitutionsgewerbe
 Sonnenstudios
 Tattoostudios

Geöffnet sind medizinisch notwendige
Dienstleistungen (auch ohne Rezept) in 
den Bereichen:
 Ergotherapie
 Fußpflege/Podologie
 Logopädie
 Physiotherapie
 Rehasport
Außerdem wieder geöffnet:
 Hundesalons und ähnliche Einrichtungen
       zur Tierpflege. Das Tier muss kontaktarm 
       und innerhalb eines definierten Zeitfensters
       übergeben werden.
 

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten*innen
   und Besucher*innen.
• Regelmäßige, verpflichtende Tests 
   des Pflegepersonals von Alten- und 
   Pflegeheimen.

Veranstaltungen
 Keine Zusammenkünfte und Veranstaltungen im 

öffentlichen Raum.
Ausnahmen:
• Gerichtsverhandlungen.
• Sitzungen, die der öffentlichen Sicherheit und 
   Ordnung dienen.
• Betriebsversammlungen.
• Prüfungen und deren Vorbereitung.
• Eheschließungen.
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge 
   dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe).
• Nominierungs- und Wahlkampfveranstaltungen,
   sowie dazugehörige Unterschriften-
   sammlungen. 

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. Januar bis 14. Februar 2021 

Stand: 26.01.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Gastronomie
Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen aller Art 
bleiben geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung 
   (bis 20 Uhr) oder Lieferung.
• Kein Ausschank und Verzehr von alkoholischen 
   Getränken im öffentlichen Raum.
• Verkauf von alkoholhaltigen Getränken 
   in verschlossenen Behältnissen erlaubt.

Kantinen schließen überall dort, wo es die 
Arbeitsabläufe zulassen. Angebote zum 
Mitnehmen sind erlaubt.

NEU

NEU

Kultur- und Freizeitgestaltung
Kultur- und Freizeiteinrichtungen
bleiben geschlossen.

Geschlossen:
 Ateliers (Publikumsverkehr)
 Ausflugsschiffe
 Bibliotheken und Archive (Abholangebote
    möglich)
 Camping- und Wohnmobilstellplätze
 Diskotheken und Clubs
 Freizeitparks und Indoorspielplätze
 Kinos und Autokinos
 Kletterparks (drinnen und draußen)
 Konzerte und Kulturhäuser
 Krabbelgruppen
 Messen
 Museen und Ausstellungen
 Opern
 Spielbanken- und hallen
 Theater
 Tierparks
 Volksfeste o.ä.
 Wettannahmestellen
 Zirkusse
 Zoologische und botanische Gärten

Geöffnet:
 Spielplätze im Freien
 Wandern und Spazieren

Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der AHA-Regeln über die 
   gesamte Dauer.
• Tragen von medizinischen Masken.
• Anmelden von Veranstaltungen mit mehr als
   10 Personen mindestens zwei Werktage zuvor
   bei den zuständigen Behörden vor Ort. 
• Kein Gemeindegesang. 

Sport
Für Sport und Bewegung im öffentlichen Raum 
gilt die Regelung: Ein Haushalt plus eine 
weitere Person, die nicht zum Haushalt 
gehört. Kinder bis 14 Jahren werden dabei 
nicht mitgezählt. Für Sport auf weitläufigen 
öffentlichen oder privaten Sportanlagen, ist 
dagegen nur entweder alleine, zu Zweit oder 
mit den Angehörigen des eigenen Haushalts 
möglich.  
 
Alle weiteren öffentlichen und privaten 
Sportstätten sind für den Publikumsverkehr 
geschlossen:
 Fitnessstudios aller Art
 Schwimm- und Spaßbäder
 Skilifte und Gondeln
 Tanz- und Balettschulen
 Thermen und Saunen
 Vereinssportstätten
 Wettkampf-, Mannschafts- und
  Kontaktsportstätten
 Yogastudios

Für Schulsport und Studienbetrieb dürfen die
Einrichtungen geöffnet werden.

Weitläufige Anlagen im Freien geöffnet:
 Golfplätze
 Hundesportplätze
 Reitanlagen
 Tennisplätze
 Modellflugplätze

Die Benutzung der Umkleiden oder Aufenthalts-
räume ist nicht gestattet.

Training und Veranstaltungen des Spitzen- oder
Profisports ist ohne Zuschauer*innen erlaubt. Abstand

halten
Hygiene

praktizieren
Medizinische 
Maske tragen

Corona-App
nutzen

regelmäßig
lüften

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. Januar bis 14. Februar 2021

Stand: 26.01.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

NEU
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Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. Januar bis 14. Februar 2021

Stand: 26.01.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Kontaktbeschränkungen
Private Treffen im öffentlichen oder privaten 
Raum nur noch im Kreis des eigenen Haushalts 
plus höchstens eine weitere Person, die nicht 
zum eigenen Haushalt gehört. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt. Die Regelung 
dient dazu besondere Härtefälle abzufangen.  
 
Regelung für Kinderbetreuung:
Kinder aus maximal zwei Haushalten dürfen 
zusammen in einer festen, familiär oder 
nachbarschaftlich organisierten Betreuungs-
gemeinschaften betreut werden. 

   

+

Ausgangsbeschränkungen
Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung 
ist nur aus triftigen Gründen erlaubt. Z.B.:
 
Bei Nacht (20 Uhr bis 5 Uhr):
• Ausübung beruflicher Tätigkeiten und 
   wichtiger Ausbildungszwecke.
• Inanspruchnahme medizinischer und 
   veterinärmedizinischer Leistungen.
• Begleitung unterstützungsbedürftiger 
   Personen und Minderjähriger, Sorge- und 
   Umgangsrecht.
• Begleitung Sterbender und Personen in akut 
   lebensbedrohlichen Zuständen.
• Handlungen zur Versorgung von Tieren, z.B. 
   Gassi gehen oder füttern.
• Besuch von religiösen Veranstaltungen. 
• Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung der 
   öffentlichen Ordnung.
• Besuch von Versammlungen nach Artikel 8 
   des Grundgesetzes.
• Wahlkampfaktivitäten, wie Verteilung von Flyern, 
   Plakatierungen oder Informationsstände nach 
   behördlicher Genehmigung möglich.

   

Bei Tag (5 Uhr bis 20 Uhr) zusätzlich:
• Besuch der Notbetreuung in Schulen und Kitas.
• Sport und Bewegung an der frischen Luft 
   ausschließlich alleine, mit Angehörigen des 
   eigenen Haushalts und mit einer weiteren, 
   nicht im selben Haushalt lebenden Person. 
• Erledigung von Einkäufen.
• Wahrnehmung von Dienstleistungen.
• Behördengänge
• Blutspendetermine
 

• Kitas bleiben geschlossen.    
• Kein Präsenzunterricht an Grundschulen.
   Versorgung der Schüler*innen mit Lern-
   material durch die Lehrer*innen. 
• Kein Präsenzunterricht, sondern Fernunterricht
   an allen weiterführenden Schulen. 
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Notbetreuungen werden eingerichtet. 
   Ansprechpartner sind die Schulen und Kitas 
   vor Ort.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   schließen für den Publikumsverkehr, 
   Online-Unterricht möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen 
   schließen.
• Fahrschulen geschlossen. Onlineunterricht 
   möglich. (Ausnahme für berufliche 
   Ausbildungszwecke und Katastrophenschutz)

Bildung & Betreuung

Erweiterte Maskenpflicht ab 25.1.
Ab dem 25. Januar muss in folgenden Bereichen 
eine medizinische Maske getragen werden: 
• Im öffentlicher Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In Arbeits- und Betriebsstätten sowie Einsatz-
   orten 
• In Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflege-
   einrichtungen
• Während Veranstaltungen der Religions-
   ausübung
 
Zugelassen sind:

Medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) 
• Reduziert Tröpfchen und Spritzer beim 
   Sprechen, Husten oder Niesen
• Fremdschutz, kein zuverlässiger Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll)
• Kennzeichnung: DIN EN 14683:2019-10

Atemschutzmaske (FFP2 oder KN95/N95)
• Schützt vor dem Einatmen kleinster Partikel 
   und Tropfen
• Fremd- und Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll) Kann 
   unter bestimmten Voraussetzungen mehrfach 
   verwendet werden.
• Kennzeichnung: DIN EN 149:2001, KN95/N95

   

NEU

Einzelhandel
Der Einzelhandel schließt bis zum 14. Februar. 

Lediglich Geschäfte mit Produkten für den 
täglichen Bedarf bleiben geöffnet:

 Babyfachmärkte
 Bäckereien und Konditoreien
 Banken
 Drogerien
 Getränkemärkte
 Großhandel
 Hörgeräteakustiker
 Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten
       sowie Ersatzteilverkauf
 Lebensmittelmärkte
 Metzgereien
 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne
       den Verkauf von weiteren Waren
 Reformhäuser
 Reinigung und Waschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Telefonshops für Reparatur, Austausch 
       und Störungsbehebung
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Eine vollständige Liste finden Sie auf
» Baden-Württemberg.de

Besonderheiten:
• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
   können Lieferdienste anbieten.
• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
   können Abholangebote (Click & Collect) 
   anbieten. Dabei müssen feste Zeitfenster für 
   die Abholung vereinbart werden. Die Hygiene-
   konzepte vor Ort müssen eingehalten und 
   Warteschlangen vermieden werden.
• Handwerksbetriebe, die keine körpernahen
   Dienstleistungen anbieten, dürfen weiterhin
   arbeiten.
• Geschäfte mit Mischsortiment dürfen alle
   Waren verkaufen, wenn die Produkte für
   den täglichen Bedarf zu 60% überwiegen.
   Sollte das Sortiment der verbotenen
   Artikel überwiegen, darf das Geschäft mit
   einer räumlichen Abtrennung lediglich die
   Artikel des täglichen Bedarfs verkaufen.

Regelung für offene Geschäfte:
• Geschäfte mit weniger als 10 m² 
   Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in. 
• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
   Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche. 
• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
   ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für 
   den Lebensmitteleinzelhandel). 
• Maskenpflicht vor den Geschäften und
   auf den Parkplätzen.
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.
 

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. Januar bis 14. Februar 2021

Stand: 26.01.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet 
   die gesundheitliche Fürsorge gegenüber 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office, sofern möglich. 
• Treffen im Rahmen des Arbeits-, Dienst- 
   und Geschäftsbetriebes. 
• Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen, 
   sofern nicht online auch in Präsenz 
   durchführbar. 
• Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der
   Mindestabstand von 1,5 Metern zu den 
   Kolleg*innen nicht eingehalten werden kann 
   (auch im Freien).
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

 
Reisen
Appell: Verzichten Sie auf private Reisen 
sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangs-
beschränkungen an tagestouristischen 
Hotspots durch die örtlichen Behörden.

Nicht gestattet:
 Touristische Busreisen
 Touristische Übernachtungsangebote
    (auch Campingplätze) 

Weiterhin möglich:
 Geschäftsreisen
 Reisen und Übernachten in besonderen
      Härtefällen

Dienstleistungen
Geschlossen:
 Friseurbetriebe/Barbershops
 Kosmetikstudios
 Kosmetische Fußpflegesalons
 Massage- und Wellnessbetriebe
 Nagelstudios
 Piercingstudios
 Prostitutionsgewerbe
 Sonnenstudios
 Tattoostudios

Geöffnet sind medizinisch notwendige
Dienstleistungen (auch ohne Rezept) in 
den Bereichen:
 Ergotherapie
 Fußpflege/Podologie
 Logopädie
 Physiotherapie
 Rehasport
Außerdem wieder geöffnet:
 Hundesalons und ähnliche Einrichtungen
       zur Tierpflege. Das Tier muss kontaktarm 
       und innerhalb eines definierten Zeitfensters
       übergeben werden.
 

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten*innen
   und Besucher*innen.
• Regelmäßige, verpflichtende Tests 
   des Pflegepersonals von Alten- und 
   Pflegeheimen.

Veranstaltungen
 Keine Zusammenkünfte und Veranstaltungen im 

öffentlichen Raum.
Ausnahmen:
• Gerichtsverhandlungen.
• Sitzungen, die der öffentlichen Sicherheit und 
   Ordnung dienen.
• Betriebsversammlungen.
• Prüfungen und deren Vorbereitung.
• Eheschließungen.
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge 
   dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe).
• Nominierungs- und Wahlkampfveranstaltungen,
   sowie dazugehörige Unterschriften-
   sammlungen. 

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. Januar bis 14. Februar 2021 

Stand: 26.01.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Gastronomie
Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen aller Art 
bleiben geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung 
   (bis 20 Uhr) oder Lieferung.
• Kein Ausschank und Verzehr von alkoholischen 
   Getränken im öffentlichen Raum.
• Verkauf von alkoholhaltigen Getränken 
   in verschlossenen Behältnissen erlaubt.

Kantinen schließen überall dort, wo es die 
Arbeitsabläufe zulassen. Angebote zum 
Mitnehmen sind erlaubt.

NEU

NEU

Kultur- und Freizeitgestaltung
Kultur- und Freizeiteinrichtungen
bleiben geschlossen.

Geschlossen:
 Ateliers (Publikumsverkehr)
 Ausflugsschiffe
 Bibliotheken und Archive (Abholangebote
    möglich)
 Camping- und Wohnmobilstellplätze
 Diskotheken und Clubs
 Freizeitparks und Indoorspielplätze
 Kinos und Autokinos
 Kletterparks (drinnen und draußen)
 Konzerte und Kulturhäuser
 Krabbelgruppen
 Messen
 Museen und Ausstellungen
 Opern
 Spielbanken- und hallen
 Theater
 Tierparks
 Volksfeste o.ä.
 Wettannahmestellen
 Zirkusse
 Zoologische und botanische Gärten

Geöffnet:
 Spielplätze im Freien
 Wandern und Spazieren

Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der AHA-Regeln über die 
   gesamte Dauer.
• Tragen von medizinischen Masken.
• Anmelden von Veranstaltungen mit mehr als
   10 Personen mindestens zwei Werktage zuvor
   bei den zuständigen Behörden vor Ort. 
• Kein Gemeindegesang. 

Sport
Für Sport und Bewegung im öffentlichen Raum 
gilt die Regelung: Ein Haushalt plus eine 
weitere Person, die nicht zum Haushalt 
gehört. Kinder bis 14 Jahren werden dabei 
nicht mitgezählt. Für Sport auf weitläufigen 
öffentlichen oder privaten Sportanlagen, ist 
dagegen nur entweder alleine, zu Zweit oder 
mit den Angehörigen des eigenen Haushalts 
möglich.  
 
Alle weiteren öffentlichen und privaten 
Sportstätten sind für den Publikumsverkehr 
geschlossen:
 Fitnessstudios aller Art
 Schwimm- und Spaßbäder
 Skilifte und Gondeln
 Tanz- und Balettschulen
 Thermen und Saunen
 Vereinssportstätten
 Wettkampf-, Mannschafts- und
  Kontaktsportstätten
 Yogastudios

Für Schulsport und Studienbetrieb dürfen die
Einrichtungen geöffnet werden.

Weitläufige Anlagen im Freien geöffnet:
 Golfplätze
 Hundesportplätze
 Reitanlagen
 Tennisplätze
 Modellflugplätze

Die Benutzung der Umkleiden oder Aufenthalts-
räume ist nicht gestattet.

Training und Veranstaltungen des Spitzen- oder
Profisports ist ohne Zuschauer*innen erlaubt. Abstand

halten
Hygiene

praktizieren
Medizinische 
Maske tragen

Corona-App
nutzen

regelmäßig
lüften

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. Januar bis 14. Februar 2021

Stand: 26.01.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

NEU
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Wir ehren unsere Altersjubilare
Februar 2021
04.02. 	Eberhard Helmut Reichert,
	 Gemmingen � 70 Jahre
05.02. 	Elmas Clen, Stebbach � 75 Jahre
05.02. 	Niyazi Durmusoglu, Gemmingen � 70 Jahre
07.02. 	Dieter Schuster, Gemmingen � 70 Jahre
Wir gratulieren mit den besten Wünschen.

TÜV Service Center Heilbronn
Sonderaktion für Hauptuntersuchung von landwirtschaft-
lichen Zugmaschinen und ungebremsten Anhängern
Auch im Jahr 2021 wird eine Anzahl von landwirtschaftlichen 
Zugmaschinen aus der Gemeinde Gemmingen zur Prüfung gem.  
§ 29 StVZO fällig.
Diese Prüfung für Gemmingen und Stebbach wird am Dienstag, 
den 09. Februar 2021, zwischen 14.15 Uhr und 16.00 Uhr auf dem 
Prüfplatz beim Lagerhaus Gemmingen durchgeführt.

Straßensperrungen 
in Gemmingen, Stettener Straße wegen Bauarbeiten, vom 
25.11.2019 – VERLÄNGERUNG bis 02.04.2021 
– Anordnung der Verkehrsbehörde gemäß § 45 StVO –
1. Aufgrund der §§ 44 Abs. 1/45 Abs. 1, 3 und 6 der Straßenver-
kehrsordnung (StVO) vom 16.11.1970 (BGBL. I. S. 1565) wird 
folgende Straßensperrung/Umleitung angeordnet:
1.1 Gesperrte Straße/Ort: Stettener Straße in Gemmingen
1.2 Art der Sperrung: Vollsperrung
1.3 Anlass (Grund) der Sperrung: Bauarbeiten
1.4 Dauer der Sperrung: 25.11.2019 – VERLÄNGERUNG bis 
02.04.2021
1.5 Umleitungsstrecke: über die Bahnhofstraße

in Gemmingen, Dreschhallenweg wegen Bauarbeiten, vom 
03.09.2020 – VERLÄNGERUNG bis 31.03.2021 
– Anordnung der Verkehrsbehörde gemäß § 45 StVO –
1. Aufgrund der §§ 44 Abs. 1/45 Abs. 1, 3 und 6 der Straßenver-
kehrsordnung (StVO) vom 16.11.1970 (BGBL. I. S. 1565) wird 
folgende Straßensperrung/Umleitung angeordnet:
1.1 Gesperrte Straße/Ort: Dreschhallenweg in Gemmingen
1.2 Art der Sperrung: Einengung der Fahrbahn einschließlich Geh-
wegsperrung
1.3 Anlass (Grund) der Sperrung: Neubau Wohnhaus mit Kranstellung
1.4 Dauer der Sperrung: 03.09.2020 – VERLÄNGERUNG bis 
31.03.2021 
1.5 Umleitungsstrecke: entfällt

in Gemmingen, Dreschhallenweg wegen Bauarbeiten, 
vom 23.11.2020 – VERLÄNGERUNG bis 27.02.2021
– Anordnung der Verkehrsbehörde gemäß § 45 StVO –
1. Aufgrund der §§ 44 Abs. 1/45 Abs. 1, 3 und 6 der Straßenver-
kehrsordnung (StVO) vom 16.11.1970 (BGBL. I. S. 1565) wird 
folgende Straßensperrung/Umleitung angeordnet:

1.1 Gesperrte Straße/Ort: Dreschhallenweg in Gemmingen
1.2 Art der Sperrung: halbseitige Straßensperrung einschließlich 
Gehweg
1.3 Anlass (Grund) der Sperrung: Herstellen eines Gasanschlusses
1.4 Dauer der Sperrung: 23.11.2020 – VERLÄNGERUNG bis 
27.02.2021
1.5 Umleitungsstrecke: entfällt

Grund- und Gewerbesteuer
Zahlungserinnerung
Die Gemeindekasse Gemmingen erinnert alle Steuerpflichtigen, 
ihren am 15. Februar 2021 fälligen Zahlungsverpflichtungen für die 
Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer nachzukommen sowie evtl. 
Rückstände zu begleichen.
Bitte geben Sie bei den Überweisungsträgern stets das ent- 
sprechende Buchungszeichen an.
Wir bitten um Beachtung, dass die Gemeindekasse Gemmingen 
aufgrund der SEPA-Einführung seit dem 01. August 2014 nur noch 
mit korrekt vorliegenden SEPA-Lastschriftmandaten (Einzugs-
ermächtigung) abbuchen kann.
Sollten Sie hierzu angeschrieben worden sein und haben uns da-
raufhin kein neues SEPA-Lastschriftmandat erteilt, bitten wir die 
künftig fällig werdenden Forderungen fristgerecht auf eines unserer 
Konten zu überweisen.

Fahrradboxen zu vermieten
Für die Unterstellung von Fahrrädern können bei der Gemeinde 
Gemmingen die aufgestellten Fahrradboxen im Bereich des Bahn-
hofs gemietet werden. 
Die monatliche Miete beträgt EUR 5,00.
Interessenten können sich beim Bürgermeisteramt Gemmingen, 
Frau Hanna Moder, Mail: moder@gemeinde-gemmingen.de.

Betonsanierung an Nachklärbecken 1 
abgeschlossen
Weitere Maßnahmen bis einschließlich 2025 in Planung
Die Betonsanierung des Nachklärbecken 1 und des Regenüberlauf-
becken West in Gemmingen startete in 2020. Beide technischen 
Anlagen befinden sich auf dem Gelände der Kläranlage. Die be-
stehende Bausubstanz des RÜB West einschließlich der dazugehö-
rigen Einlaufbauwerke sowie des Nachklärbeckens der Kläranlage 
waren nach ca. 40 Jahren Betrieb in keinem guten Zustand mehr. 
Teilweise wies der Beton Abplatzungen und Rissbildungen auf. 
2019 wurde eine Schadensanalyse und Zustandsbewertung durch-
geführt, danach wurde die Betoninstandsetzung ausgeschrieben. 
Im Zuge der beschränkten Ausschreibung unter Fachfirmen wur-
de mit dem günstigsten Angebot die Firma Resabau GmbH aus  
Freiburg beauftragt Der Auftragswert inkl. der Planungskosten 
beläuft sich auf rund 300.000 Euro. Die tatsächlichen Kosten sind 
noch nicht bekannt, da die Schlussrechnung noch nicht vorliegt. 
Die Betonsanierung startete im Juli 2020. Die Bauarbeiten am 
Nachklärbecken wurden ursprünglich bis Februar 2021 angesetzt 
konnten aber schon im Dezember 2020 abgeschlossen werden. 
Die Sanierung des RÜB West in der Kläranlage ist so gut wie abge-
schlossen, lediglich ein paar Nacharbeiten müssen noch ausgeführt 
werden sobald es das Wetter zulässt. 
(weiter auf Seite 6)
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Mängelbericht 
 
Für die Mithilfe unserer Bürgerinnen und Bürger bei Beseitigung bestehender Mängel sind wir stets dankbar. 
Deshalb möchten wir hiermit um Ihre aktive Mithilfe bitten. Wenn Sie Schäden oder Mängel feststellen oder ein-

fach nur Anregungen geben möchten, trennen Sie bitte dieses Blatt heraus. Bitte leiten Sie es dann weiter an 
 

Gemeinde Gemmingen      Per Fax: 07267/808-43 

Hausener Straße 1 
         E-Mail:  

75050 Gemmingen       post@gemeinde-gemmingen.de 
 

 

Absender: 

 

Name, Vorname ______________________________________________________ 

Straße   ______________________________________________________ 

Telefon/Fax  ______________________________________________________ 

E-Mail   ______________________________________________________ 

 

Es wurden folgende Mängel/Missstände festgestellt, um deren Beseitigung gebeten wird: 

 

Straße, Hausnummer 
 

 Straßenleuchte defekt     Straßenschild beschädigt/unlesbar  
 

 unerlaubte Müllablagerung     Schlagloch im Straßenbereich  
 

 Absperrpfosten/Poller beschädigt     Gehweg beschädigt  
 

 Baum beschädigt     verkehrswidriges Parken 
 

 Spielgeräte defekt     Sonstige Mängel 

Bitte haben Sie Verständnis, daß wir für die Behebung der meisten Mängel auf die Mitarbeit von Firmen und 
anderen Behörden angewiesen sind, so daß die erforderlichen Arbeiten nicht immer in wenigen Tagen erledigt 

werden können. Grundsätzlich werden Mängelberichte nur dann bearbeitet, wenn der Absender eindeutig er-
kennbar ist. 

Raum für weitere Angaben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bitte unbedingt genaue Lagebezeichnung – z.B. Straßennamen, Kreuzungen etc. – angeben) 
 
 

 
 
 

Gemmingen, den ________________________ ________________________________________ 
                  (Unterschrift) 

 

Mängelbericht 
 
Für die Mithilfe unserer Bürgerinnen und Bürger bei Beseitigung bestehender Mängel sind wir stets dankbar. 
Deshalb möchten wir hiermit um Ihre aktive Mithilfe bitten. Wenn Sie Schäden oder Mängel feststellen oder ein-

fach nur Anregungen geben möchten, trennen Sie bitte dieses Blatt heraus. Bitte leiten Sie es dann weiter an 
 

Gemeinde Gemmingen      Per Fax: 07267/808-43 

Hausener Straße 1 
         E-Mail:  

75050 Gemmingen       post@gemeinde-gemmingen.de 
 

 

Absender: 

 

Name, Vorname ______________________________________________________ 

Straße   ______________________________________________________ 

Telefon/Fax  ______________________________________________________ 

E-Mail   ______________________________________________________ 

 

Es wurden folgende Mängel/Missstände festgestellt, um deren Beseitigung gebeten wird: 

 

Straße, Hausnummer 
 

 Straßenleuchte defekt     Straßenschild beschädigt/unlesbar  
 

 unerlaubte Müllablagerung     Schlagloch im Straßenbereich  
 

 Absperrpfosten/Poller beschädigt     Gehweg beschädigt  
 

 Baum beschädigt     verkehrswidriges Parken 
 

 Spielgeräte defekt     Sonstige Mängel 

Bitte haben Sie Verständnis, daß wir für die Behebung der meisten Mängel auf die Mitarbeit von Firmen und 
anderen Behörden angewiesen sind, so daß die erforderlichen Arbeiten nicht immer in wenigen Tagen erledigt 

werden können. Grundsätzlich werden Mängelberichte nur dann bearbeitet, wenn der Absender eindeutig er-
kennbar ist. 

Raum für weitere Angaben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bitte unbedingt genaue Lagebezeichnung – z.B. Straßennamen, Kreuzungen etc. – angeben) 
 
 

 
 
 

Gemmingen, den ________________________ ________________________________________ 
                  (Unterschrift) 

 

(Dieses Formular finden Sie auch im Internet unter www.gemmingen.eu)
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Mängelbericht 
 
Für die Mithilfe unserer Bürgerinnen und Bürger bei Beseitigung bestehender Mängel sind wir stets dankbar. 
Deshalb möchten wir hiermit um Ihre aktive Mithilfe bitten. Wenn Sie Schäden oder Mängel feststellen oder ein-

fach nur Anregungen geben möchten, trennen Sie bitte dieses Blatt heraus. Bitte leiten Sie es dann weiter an 
 

Gemeinde Gemmingen      Per Fax: 07267/808-43 

Hausener Straße 1 
         E-Mail:  

75050 Gemmingen       post@gemeinde-gemmingen.de 
 

 

Absender: 

 

Name, Vorname ______________________________________________________ 

Straße   ______________________________________________________ 

Telefon/Fax  ______________________________________________________ 

E-Mail   ______________________________________________________ 

 

Es wurden folgende Mängel/Missstände festgestellt, um deren Beseitigung gebeten wird: 

 

Straße, Hausnummer 
 

 Straßenleuchte defekt     Straßenschild beschädigt/unlesbar  
 

 unerlaubte Müllablagerung     Schlagloch im Straßenbereich  
 

 Absperrpfosten/Poller beschädigt     Gehweg beschädigt  
 

 Baum beschädigt     verkehrswidriges Parken 
 

 Spielgeräte defekt     Sonstige Mängel 

Bitte haben Sie Verständnis, daß wir für die Behebung der meisten Mängel auf die Mitarbeit von Firmen und 
anderen Behörden angewiesen sind, so daß die erforderlichen Arbeiten nicht immer in wenigen Tagen erledigt 

werden können. Grundsätzlich werden Mängelberichte nur dann bearbeitet, wenn der Absender eindeutig er-
kennbar ist. 

Raum für weitere Angaben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bitte unbedingt genaue Lagebezeichnung – z.B. Straßennamen, Kreuzungen etc. – angeben) 
 
 

 
 
 

Gemmingen, den ________________________ ________________________________________ 
                  (Unterschrift) 

 

Mängelbericht 
 
Für die Mithilfe unserer Bürgerinnen und Bürger bei Beseitigung bestehender Mängel sind wir stets dankbar. 
Deshalb möchten wir hiermit um Ihre aktive Mithilfe bitten. Wenn Sie Schäden oder Mängel feststellen oder ein-

fach nur Anregungen geben möchten, trennen Sie bitte dieses Blatt heraus. Bitte leiten Sie es dann weiter an 
 

Gemeinde Gemmingen      Per Fax: 07267/808-43 

Hausener Straße 1 
         E-Mail:  

75050 Gemmingen       post@gemeinde-gemmingen.de 
 

 

Absender: 

 

Name, Vorname ______________________________________________________ 

Straße   ______________________________________________________ 

Telefon/Fax  ______________________________________________________ 

E-Mail   ______________________________________________________ 

 

Es wurden folgende Mängel/Missstände festgestellt, um deren Beseitigung gebeten wird: 

 

Straße, Hausnummer 
 

 Straßenleuchte defekt     Straßenschild beschädigt/unlesbar  
 

 unerlaubte Müllablagerung     Schlagloch im Straßenbereich  
 

 Absperrpfosten/Poller beschädigt     Gehweg beschädigt  
 

 Baum beschädigt     verkehrswidriges Parken 
 

 Spielgeräte defekt     Sonstige Mängel 

Bitte haben Sie Verständnis, daß wir für die Behebung der meisten Mängel auf die Mitarbeit von Firmen und 
anderen Behörden angewiesen sind, so daß die erforderlichen Arbeiten nicht immer in wenigen Tagen erledigt 

werden können. Grundsätzlich werden Mängelberichte nur dann bearbeitet, wenn der Absender eindeutig er-
kennbar ist. 

Raum für weitere Angaben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bitte unbedingt genaue Lagebezeichnung – z.B. Straßennamen, Kreuzungen etc. – angeben) 
 
 

 
 
 

Gemmingen, den ________________________ ________________________________________ 
                  (Unterschrift) 

 

(Dieses Formular finden Sie auch im Internet unter www.gemmingen.eu)
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(Fortsetzung von Seite 4)

      Datei einfügen: bauarbeiten_nachklrbecken_1_20210128.jpg

Datei einfügen: frischsaniertesnachklrbecken_1_20210128.jpg

Das RÜB Mitte, welches sich in der Nähe des Kindergarten  
Wiesenstraße im Schlosspark befindet, wird genau wie das  
RÜB West einer Betonsanierung unterzogen. 
Die Kostenschätzung für diese notwendige Maßnahme beläuft sich 
auf circa 480.000 Euro.
Es sind noch weitere Sanierungen und Modernisierungen der  
Gemminger Kläranlage bis einschließlich 2025 geplant. In 2021/2022 
soll die Modernisierung der Automatisierungstechnik in Angriff ge-
nommen werden. Ab 2022 bis 2025 werden Maßnahmen an den 
Regenüberlaufbecken durchgeführt, die im Zuge der wasserrecht-
lichen Erlaubnis aufgenommen wurden. Ein Sanierungskonzept 
hierfür wird derzeit noch erstellt. Außerdem steht in 2023 eben-
falls die Modernisierung der Elektrotechnik (Fernwirk- und Mess-
technik) an.

vhs 
Eppingen-Gemmingen-Ittlingen
Liebe Kursinteressentinnen und -interessenten,
aufgrund von Corona bleibt die Geschäftsstelle für den Publikums-
verkehr geschlossen und es findet kein Präsenzunterricht statt. 
Das Sommersemester startet am 20. Februar. Wir entscheiden 
spontan je nach Pandemielage, ob die Kurse wie ausgeschrieben 
stattfinden können, verschoben oder online angeboten werden. 
Selbstverständlich sind Sie nicht an Ihre Anmeldung gebunden, 
wenn der Kurs nicht wie ausgeschrieben stattfinden kann.
Auskünfte zu den Kursen erteilen wir gern telefonisch oder per 
Mail. Anmelden können Sie sich schriftlich über unsere Homepage 
oder per Mail.

Anfang Februar bieten wir Ihnen die folgenden Online- 
Veranstaltungen:
21S-302.62 – Wirbelsäulengymnastik (Online)
(Sabine Schuchmann)
Kein Kreuz mit dem Kreuz. Bleiben oder werden Sie fit für den 
Alltag. Die Stärkung des Rückens vom Nacken bis zu den Lenden 
sowie die Aktivierung der Muskulatur verhilft die Beweglichkeit zu 
fördern und Verspannungen zu lösen. Ein präventives Training mit 
Übungen für einen gesunden Körper.
Die Kursgebühr ergibt sich aus den stattgefundenen Kurseinheiten 
ab Anmeldung bis Beendigung des Kurses und beträgt maximal 
36 Euro (bei 12 Abenden). Der Online-Kurs wird beendet, sobald 
wieder Präsenzkurse möglich sind.
Dienstags, ab 9. Februar 21, 18.30 – 19.15 Uhr, Online von zu  
Hause, 3,00 Euro pro Kursabend.
20V-409.42 – Italienisch Crashkurs: Das Wichtigste für den 
Urlaub – Niveau A 1.1 (Online)
(Dr. Christiane Stroh)
Sie haben keine oder nur geringe Vorkenntnisse der italienischen 
Sprache und wollen die wichtigsten Wendungen für den Urlaub  
lernen? Dann sind Sie hier richtig. Wer Freude an der Sprache 
gewonnen hat, hat nach dem Crashkurs die Möglichkeit, im  
Anschlusskurs A 1.2 (21S-409.40) im wöchentlichen Rhythmus 
weiter zu lernen.
Montags – donnerstags, 8. Februar 21 – 11. Februar 21, 18.30 
– 20.45 Uhr (mit Pausen), 4 Abende, Online von Zuhause aus,  
Kursgebühr: 48,00 Euro.
21S-400.41 – Tipps und Tricks für das Sprachenlernen  
(Online)
(Dr. Christiane Stroh)
Sie wollen eine Fremdsprache neu erlernen oder auch auffrischen? 
In diesem Kurs erhalten Sie einige Tipps und Tricks, wie Sie eine 
Fremdsprache leichter lernen können. Wir beschäftigen uns mit 
der Funktionsweise des Gedächtnisses, der Überwindung von 
Lernhemmnissen und verschiedenen Lernstrategien für einen 
nachhaltigen Lernerfolg.
Samstag, 20. Februar 21, 09.00 – 12.00 Uhr (mit Pausen), 1 Vor- 
mittag, Online von zu Hause aus, Kursgebühr: 16,00 Euro.
Online-Selbstlernkurse zum kreativen Schreiben (mit 
Austausch und Feedback)
(Thomas Opfermann)
20V-201.44 – Kurzgeschichten – von der Idee bis zur Publikation
20V-201.45 – Workshop „Kreatives Schreiben“
20V-201.46 – Das Haiku – Eine Einführung in Theorie und Praxis
Kursgebühr: 115,00 Euro pro Kurs; Start jederzeit möglich,  
individuelle Zeitgestaltung.
21S-506.47 – Online-Selbstlernkurs: Selbst- und Zeit- 
management (mit Austausch und Feedback)
(Dr. Christiane Stroh)
Unsere Wissens- und Informationsgesellschaft verlangt von uns, 
dass wir uns flexibel an neue Begebenheiten am Arbeitsplatz an-
passen und ständig neue Informationen verarbeiten. Dabei geraten 
wir oft unter Zeitdruck und das kann Stress auslösen. In diesem 
Kurs betrachten wir Ansätze des Selbst- und Zeitmanagements, 
reflektieren den eigenen Umgang mit Zeit und lernen Möglich-
keiten kennen, mit stressigen Situationen anders umzugehen. Die 
persönliche Work-Life-Balance spielt dabei eine wesentliche Rolle.
Kursgebühr: 20,00 Euro, Start jederzeit möglich, individuelle Zeit-
gestaltung.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr VHS-Team
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Volkshochschule Eppingen, Dr. Christiane Stroh und  
Petra Wagner, Wilhelmstraße 9/1, 75031 Eppingen, Tel. 07262/ 
20695 -17 oder -18, E-Mail: vhs@eppingen.de. Öffnungszei-
ten: Montag bis Freitag, 9 – 12 Uhr, montags und donnerstags,  
14 – 16.30 Uhr (nicht in den Schulferien). 
VHS-Außenstelle Gemmingen, Alina Gräßle, Bürgermeisteramt 
Gemmingen, Hausener Str. 1, 75050 Gemmingen, Tel. 07267/808-0, 
E-Mail: graessle@gemeinde-gemmingen.de. 
VHS-Außenstelle Ittlingen, Claudia Heyderich, Bücherei Ittlingen, 
Kirchplatz 2, 74930 Ittlingen, Tel. 07266/8021, Fax 07266/919191, 
E-Mail: vhs@ittlingen.de; Öffnungszeiten Bücherei: Dienstag 15 – 
18 Uhr, Donnerstag 9 – 11 Uhr und 16 – 20 Uhr.

Musikschule Eppingen e. V.
Besondere Zeiten erfordern besondere 
Lösungen
Die aktuelle CoronaVO, welche bis zum 14.02.21 
gültig ist, untersagt weiterhin den Präsenzunter-
richt für alle öffentlichen und privaten Musik-
schulen. 

So ist die MusE nun seit der 
letzten Unterrichtswoche des  
Jahres 2020 im digitalen Unter-
richt – wohlwissend, dass dies 
kein dauerhafter Ersatz für den 
Präsenzunterricht sein kann: 
Doch was können wir Positi-
ves aus dieser Form des Un-
terrichts mitnehmen? Der 
Online-Unterricht wird häu-
fig als sehr intensiv wahrge- 
nommen, auch da er in den eige-
nen vier Wänden stattfindet und 
so die Eltern, die meistens durch 
die notwendige Unterstützung 
der vor  allem  jüngeren  Schüler/

-innen live dabei sind, einen tieferen Einblick in die methodische 
und pädagogische Arbeit der Lehrkräfte bekommen. 
Neben der klassischen Unterrichtsform des Online-Unterrichts 
werden zwischen Schüler/-innen und Lehrkräften auch Audio- 
oder Videoaufnahmen ausgetauscht. Durch das Erstellen von Auf-
nahmen lernen die Schüler/-innen auch das eigene Bewerten und 
kritische Zuhören – man möchte ja schließlich bei der Aufnahme 
dem eigenen Ideal sehr Nahe kommen. 
Seit Januar ist auch der Bereich der Elementaren Musikpädagogik, 
sowie unser Instrumentenkarussell online. Jede Woche werden 
hierfür in der Musikschule eigene Videos für die verschiedenen 
Kurse erstellt, die dann gemeinsam mit den Eltern und Ge- 
schwistern zuhause erlebt werden können. Musikalische Erzäh-
lungen, wie „Es klopft bei Wanja in der Nacht“, die eigens für 
die MusE-Schüler/-innen aufgenommen wurden, ergänzen die  
wöchentlichen Online-Musikstunden. Für die zahlreichen positiven 
Rückmeldungen und das Zusenden der tollen Fotos aus Euren 
Wohnzimmern beim gemeinsamen Erleben unserer Online-Musik-
stunden möchten wir uns bei Ihnen sehr herzlich bedanken. 
Wir versuchen weiterhin mit unserem bestmöglichen Einsatz den 
Unterricht in den uns möglichen Formen lebendig zu gestalten und 
hoffen – sobald es das Infektionsgeschehen zulässt – Sie und Euch 
auch bald wieder persönlich begrüßen zu dürfen!

Gemminger Häckselplatz
Öffnungszeiten
Der Platz ist ganzjährig unter der Aufsicht eines Platzwartes zu 
folgenden Zeiten geöffnet:
Samstag:	 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Entsprechend der aktuellen Corona-Verordnung des Lan-
des Baden-Württemberg muss nun pauschal in öffent- 
lichen Einrichtungen mit Publikumsverkehr eine 
Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Dies gilt auch 
auf allen Recyclinghöfen und Häckselplätzen des Land-
kreises Heilbronn. Der Mindestabstand von 1,5 Meter gilt 
unverändert.

Wertstoffhof Gemmingen
Der Wertstoffhof ist in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März wie 
folgt geöffnet:
Freitag: 	 14 bis 17 Uhr,
Samstag: 	   9 bis 13 Uhr (ganzjährig).
Entsprechend der aktuellen Corona-Verordnung des Lan-
des Baden-Württemberg muss nun pauschal in öffent- 
lichen Einrichtungen mit Publikumsverkehr eine 
Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Dies gilt auch 
auf allen Recyclinghöfen und Häckselplätzen des Land-
kreises Heilbronn. Der Mindestabstand von 1,5 Meter gilt 
unverändert.

LEADER Kraichgau/Regionalentwicklung 
Kraichgau e. V.
Freude über Förderung von 19 Vorhaben im Kraichgau!  
Weitere Bewerbungen wieder möglich
Das Förderprogramm Regionalbudget gibt kleinen Vorhaben im 
Kraichgau die Chance auf eine Förderung. Projekte, deren Kos-
ten zwischen 3.000 und 20.000 Euro liegen, können sich um den 
Zuschuss bewerben. Bis zu 16.000 Euro werden dann durch das 
Förderprogramm übernommen. Das Regionalbudget wurde vom 
Land Baden-Württemberg aufgelegt und wird aus einem Bund- 
Landesprogramm finanziert. Das Budget besteht zu 90 Prozent aus 
Geld vom Land, zehn Prozent kommen von den Landkreisen der 
Kraichgau-Kulisse. Die Auswahl, was gefördert wird, trifft der Be-
wertungsausschuss des Vereins. Der Schwerpunkt der Förderung 
liegt im Bereich Dorfentwicklung, Nahversorgung und touris- 
tische Infrastruktur. Aus dem Aufruf 2021 stehen noch Restgelder 
zur Verfügung. 
Das heißt weitere Bewerbungen können bis zum 15.03.2021 über 
das Online-Eingabeformular unter https://www.kraichgau-gestal-
te-mit.de/regionalbudget/rb eingereicht werden!
Auch in diesem Jahr wurden letztendlich 19 Projekte vom Aus-
wahlausschuss im Wettbewerbsverfahren ausgewählt und können 
nun loslegen. Der Verein Waldangelloch aktiv e. V. legt sich eine 
flexible Soundanlage für Veranstaltungen zu. Die Forellenzuchtan-
lage in Gochsheim schafft für Verkostungen der Forellenprodukte 
die entsprechende Ausstattung an. Der Hofladen Brecht in Angel-
bachtal benötigt ein Regalsystem, Kühlmöglichkeiten und einen 
barrierefreien Zugang. In Kraichtal wird eine neue Broschüre 
mit Wanderungen im Kraichtal erarbeitet. Die Nikolauskirche in  
Dühren erhält eine Beschallungsanlage um Aufführungen und 
Konzerte professioneller zu gestalten. Adelshofen baut für seine 
Bürger beim Dorfgemeinschaftshaus eine Boulebahn. Auf der Burg 
Steinsberg wird ein neuer Rundweg mit Informationstafeln zur 
Historie angelegt. Das Gelände des ehemaligen Ehmer-Hofes in 
Dühren wird mit naturraumtypischen Biotopen und Informationen 
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darüber neu gestaltet. Ebenfalls in Dühren wird im Bürgerhaus eine 
Küche eingebaut um eine verbesserte Nutzung des Bürgersaales 
und mehr Begegnungsangebote zu ermöglichen. In Mühlhausen und 
Angelbachtal entstehen insgesamt 5 RadSERVICE-Stationen. Die 
Musikerinitiative KreischGau e. V. beschafft eine mobile Verstärker-
anlage für den Einsatz bei der Vereinsarbeit. Beim keltischen Fürs-
tinnengrab in Dühren wird ein Stelenplatz mit Sitzgelegenheiten 
und Informationstafeln für Besucher gebaut. 
Der Mühlhausener Verein Kuhschwanz Angels & friends e. V.  
benötigt für seine örtlichen Veranstaltungen barrierefreie und 
mobile Faltzelte. In Waibstadt wird die Teestube im Nebengebäu-
de des Pfarrhauses für die Nutzung durch christliche Gruppen 
zugänglich gemacht. Die Freunde des Lerchennestes e. V. stellen 
zum 75-jährigen Jahrestag von Vertreibung & Neuanfang nach dem  
II. Weltkrieg in Steinsfurt eine Erinnerungsstele auf und gestalten 
eine temporäre Ausstellung. 
Der Verein der Vogelfreunde Malsch e. V. legt einen Rundweg mit 
Schautafeln zu Naturthemen auf dem Vereinsgelände an. In den 
12 Sinsheimer Stadtteilen werden in Wald und Flur sogenannte 
Waldsofas für Spaziergänger, Radfahrer und Wanderer aufgestellt. 
Das Vereinsheim des FC 1920 Eschelbronn e. V. wird mit be- 
hindertengerechten sanitären Anlagen ausgestattet. Und in  
Kürnbach werden die kommenden Weihnachtszeiten mit ei-
ner lebensgroßen Weihnachtskrippe im Ortskern bereichert.  
Detailliertere Beschreibungen der Vorhaben sind unter  
www.kraichgau-gestalte-mit.de verfügbar. 

Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg
Am 1. Januar 2021 trat das Grundrentengesetz in Kraft.  
„Wir arbeiten derzeit auf Hochtouren und testen die Programm-
abläufe“, erklärt Gabriele Frenzer-Wolf, Geschäftsführerin der 
Deutschen Rentenversicherung (DRV) Baden-Württemberg. Die 
ersten Bescheide zum neuen Grundrentenzuschlag können voraus-
sichtlich ab Mitte 2021 versandt werden, so Frenzer-Wolf. Genau 
diese Zeitlücke nutzen aber derzeit dreiste Trickbetrüger aus:  
Die DRV warnt deshalb vor täuschend echt wirkenden Briefen, die 
angeblich von der Rentenversicherung stammen und als „Frage-
bögen zur Grundrente“ auch in Baden-Württemberg versandt 
wurden. Darin werden die Empfänger aufgefordert, ihre per- 
sönlichen Daten oder sogar die Bankverbindung preiszugeben, um 
den Grundrentenzuschlag zu erhalten. 
„Die Grundrente ist keine eigenständige Rente“, betont die  
Geschäftsführerin der DRV Baden-Württemberg: „Sie wird als 
Zuschlag zur gesetzlichen Rente automatisch berechnet und ausge-
zahlt.“ Es lägen bei der DRV auch alle notwendigen Informationen 
seitens der Rentnerinnen und Rentner vor, um einen Anspruch auf 
den Zuschlag zu prüfen. Ein Antrag für die Grundrente sei deshalb 
gar nicht notwendig, bekräftigt Frenzer-Wolf. Sie ist als Geschäfts-
führerin bei der DRV Baden-Württemberg für die Gesetzes- 
umsetzung zuständig. Auf keinen Fall sollten persönliche Informa-
tionen wie Kontodaten preisgegeben werden. Rentnerinnen und 
Rentner, die die Briefe der Trickbetrüger erhalten haben, sollen 
diese Schreiben bitte nicht beachten und nicht beantworten. 

Agentur für Arbeit Heilbronn
Neues Onlinetool zur Berufsorientierung 
Mit „NewPlan“ unterstützt die Bundesagentur für Arbeit 
Menschen, die bereits im Erwerbsleben stehen, bei ihrer beruf-
lichen Orientierung und Weiterbildung.
 

Vor dem Hintergrund tief greifender Veränderungen am Arbeits-
markt, wie etwa der Digitalisierung, stehen Beschäftigte vor neuen 
Herausforderungen. Sie müssen sich über ihren beruflichen Weg 
und Entwicklungsmöglichkeiten Gedanken machen.
Das neue Onlinetool „New Plan“ der Bundesagentur für Arbeit 
unterstützt Nutzerinnen und Nutzer dabei, sich über die eigenen 
Stärken klarzuwerden und gibt Hilfestellung bei der beruflichen 
Orientierung.
Innerhalb der Themenfelder „Testen“, „Suchen“ und „Inspirieren“ 
können sich Menschen im Erwerbsleben diesen Fragestellungen 
nähern. Sie können sich in normierten, psychologischen Tests Ent-
wicklungsmöglichkeiten zu ihren Softskills, ihrer Motivation und 
Arbeitshaltung aufzeigen lassen. Außerdem gibt es eine Suche 
nach Weiterbildungsangeboten sowie Informationen zu Berufen,  
Weiterbildungen und Beschäftigungschancen.
Bis Oktober 2022 werden weitere fachliche Komponenten, wie 
beispielsweise ein Test für Weiterbildungen und ein Stärken- 
Schwächen-Test sowie Erweiterungen der Suchfunktionalitäten zur 
Verfügung gestellt.
New Plan ist zu finden unter www.arbeitsagentur.de/newplan.
Beratungsangebot für berufliche Neu- und Umorien- 
tierung	
Seit Januar bietet die Agentur für Arbeit Heilbronn ein neues  
Beratungsformat an: Die Berufsberatung im Erwerbsleben. 
Das Angebot richtet sich an Beschäftigte, Arbeitsuchende und alle, 
die beruflich wieder einsteigen möchten. Ziel ist es, eine berufliche 
Neu- oder Umorientierung zu unterstützen. 
Die Arbeitswelt ändert sich gerade in einem rasanten Tempo. 
Durch die Digitalisierung und die wirtschaftliche Transformation 
müssen Arbeitnehmer ihre Qualifikation den Erfordernissen des 
Arbeitsmarktes anpassen.
Hier setzt das neue Angebot der Arbeitsagentur an. Neben der 
Hilfe bei der Orientierung und Entscheidungsfindung geht es in der 
Beratung um Weiterbildung, Umschulung oder Karrieremöglich- 
keiten.  Vor dem Hintergrund der vorhandenen Kenntnisse, Interes-
sen und Fähigkeiten wird in einem individuellen Beratungsprozess 
eine konkrete Perspektive entwickelt. 
Die Berufsberatung ist unter Heilbronn.Berufsberatung-im- 
Erwerbsleben@arbeitsagentur oder telefonisch unter 0800/ 
4555500 zu erreichen.
Meldepflicht von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte 
Menschen bis spätestens 31. März!
Wichtiger Termin für Arbeitgeber
Betriebe und Verwaltungen mit zwanzig und mehr Beschäftigten 
sind verpflichtet, fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze mit schwer-
behinderten Menschen zu besetzen. Tun sie das nicht, müssen sie 
für jeden nicht besetzten Pflichtplatz eine Ausgleichsabgabe an das 
zuständige Integrationsamt zahlen. Die Höhe dieser Abgabe ist ab-
hängig von der Beschäftigungsquote. 
Hinweise zum Anzeigeverfahren und IW-Elan für die elektronische 
Abwicklung wurden bereits im Januar den Betrieben und Ver- 
waltungen zugesandt. 
Viele Arbeitgeber haben ihre Meldung bereits der örtlichen  
Agentur zugeleitet. Arbeitgeber, die ihrer Meldepflicht noch nicht 
nachgekommen sind, können dies noch bis zum 31. März nachholen 
– eine Fristverlängerung ist nicht möglich.
Damit vermeiden sie eine Ordnungswidrigkeit, denn ist eine  
Anzeige unvollständig, falsch ausgefüllt oder geht sie verspätet ein, 
kann dies mit einem Bußgeld geahndet werden. 
Fragen rund um das Anzeigeverfahren werden wochentags von 
09.30 Uhr bis 11.30 Uhr unter der Rufnummer 0721/8237066 be-
antwortet. Dieses Serviceangebot richtet sich an Arbeitgeber im 
Bezirk der Agentur für Arbeit Heilbronn.
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Familienpflege der 
Diakoniestation Eppingen
Hier finden Sie Hilfe bei der Kinderbetreuung 
und dem Haushalt, wenn die Mama wegen 
Krankheit oder Kur ausfällt.
Informationen unter Tel. 07262/2523021, Frau Liehs.

Nachbarschaftshilfe der 
Kirchlichen Sozialstation
Hilfe für ältere, kranke, einsame und behinderte 
Menschen und für pflegende Angehörige. Haushaltsführung und 
Betreuung nach individueller Absprache.
Ansprechpartnerin: Frau Paulig, Tel. 07262/2523020.

Beratungsstelle für ältere, hilfe- 
und pflegebedürftige Menschen
Für Eppingen, Gemmingen und Ittlingen
Kostenlose Information, Auskunft und Vermittlung rund um die 
Pflege zuhause.
Ansprechpartnerin: Christa Seiter, Tel. 07262/2523022.

Hospizwochen
Leider müssen wir aufgrund der momentanen Situation die ge-
planten Hospizwochen in Bad Rappenau für dieses Jahr absagen.  
Wir planen diese Veranstaltungen zuversichtlich für das Frühjahr 
2022! Bleiben Sie in der Liebe bewahrt.

„Sulzfeld bewegt sich“ – Sportprogramm 
geht in die Verlängerung!
Im Zuge der Veranstaltung „Kommune der Zukunft“ starte-
te die Gemeinde Sulzfeld nach den Weihnachtsfeiertagen mit 
einem digitalen Sportprogramm. Über 200 Teilnehmer haben sich  
bisher schon angemeldet und nehmen begeistert an den Kursen teil. 
Sportbegeisterte aus nah und fern haben sich zu den Sportwochen 
angemeldet. Aufgrund der großen Nachfrage wird das Sport- 
programm auch im Februar fortgeführt. 
Alle Angebote sind kostenfrei. 
Melden Sie sich unter d.krauss@sulzfeld.de für die Kurse an. Sie 
erhalten dann per E-Mail den Zugangslink für die Teilnahme an den 
Angeboten.
Die Kurse werden durchgeführt von ausgebildeten Übungsleiter 
bzw. erfahrene Mitarbeitern des Turnvereins, des RSV „Germania“, 
der VHS und der Bewegten Apotheke.

Bildung & ErziEhung

Gustav-von-Schmoller-Schule
Informationstag der Gustav-Von-Schmoller-Schule am 
Samstag, 06.02.2021
Ihr habt den Realschulabschluss bald in der Tasche? Was kommt 
jetzt?
Schülerinnen und Schüler mit mittlerer Reife können am Berufs-
kolleg Wirtschaftsinformatik den Abschluss der Fachhoch-
schulreife mit Zugang zu Hochschulen oder Dualen Hochschulen 
anstreben.

Außerdem besteht für diese und für Gymnasiasten nach der  
9. oder 10. Klasse die Möglichkeit, ihre Schullaufbahn am  
dreijährigen Wirtschaftsgymnasium oder dessen internatio-
nalem Zweig mit dem Abitur oder dem internationalen Abitur 
abzuschließen.
Wir bieten Ihnen nach persönlicher Anmeldung auf unserer 
Homepage www.gvss.de folgende Informationsveranstaltungen:
von 10.00  – 11.00 Uhr 	 Wirtschaftsgymnasium (Abitur)
von 10.00  – 11.00 Uhr 	 Berufsfachschule Wirtschaft 
				    (Mittlere Reife)
von 11.00  – 12.00 Uhr	 Berufskolleg Wirtschaftsinformatik
				    (Fachhochschulreife)
von 12.00  – 13.00 Uhr	 Wirtschaftsgymnasium (Abitur)
von 13.00  – 14.00 Uhr 	 Berufskolleg Wirtschaftsinformatik
				     (Fachhochschulreife)
Zur Einhaltung der Corona-Regeln müssen wir die Teilnehmerzahl 
auf zwei Personen pro Haushalt beschränken. 
Sollten die Veranstaltungen aufgrund einer strengeren Corona-Ver-
ordnung nicht stattfinden, erhalten Sie auf unserer Homepage 
unter www.gvss.de alternative Informationswege.
Die Gustav-von-Schmoller-Schule finden Sie in Heilbronn in der 
Frankfurter Straße 63, Nähe Hauptbahnhof. 
Weitere Informationen sind auf unserer Homepage unter  
www.gvss.de zu finden.
Für das Schuljahr 2021/2022 gilt für die Anmeldung an Berufs- 
kollegs und beruflichen Gymnasien das zentrale Bewerberver-
fahren BewO, worüber ihr euch unter www.schule-in-bw.de/bewo 
informieren könnt.

Bereitschaftsdienste

Euro-Notruf: 112

Krankentransport: 19222 
(ohne Vorwahl, mobil bitte Vorwahl hinzufügen)

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Eppingen, -Adelshofen, -Elsenz, -Mühlbach, -Richen,  
-Rohrbach, Gemmingen, -Stebbach, Ittlingen, Kirchardt, 
-Berwangen, -Bockschaft, Massenbachhausen, Schwaigern, 
-Massenbach, -Stetten.
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Sinsheim (am Krankenhaus  
Sinsheim), Alte Waibstadter Str. 2, 74889 Sinsheim. 
Hotline: 116 117.
Zu erreichen (Sprechzeiten):
Werktags: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils ab 
19.00 Uhr bis morgens 7.00 Uhr sowie Mittwoch nachmittags ab 
13.00 Uhr.
An Feiertagen: Den kompletten Feiertag, bis zum nächsten Tag 
7.00 Uhr.

Kinderärztlicher Notfalldienst 
An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 8.00 Uhr bis  
22.00 Uhr in der Kinderklinik Heilbronn, Am Gesundbrunnen, 
Tel. 116 117.
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Zahnärztlicher Notdienst 
Notfalldienstansage von Samstag, 8.00 Uhr bis Montag, 8.00 Uhr, 
und an Feiertagen von 8.00 Uhr bis 8.00 Uhr des Folgetags unter 
Telefon: 0711/78 777 12.

Unfallrettungsdienst, Krankentransporte 
an Wochenenden
Rettungsleitstelle Tel. 19222 (ohne Vorwahl).

Bereitschaftsdienst 
der Sozialstationen

KR
ANKENPFLEGE

G

emmingen + Stebbach e.V

.

Krankenpflege Gemmingen + Stebbach e. V., 
Tel. 1472.
Sprechzeiten der Pflegedienstleitung (persönlich oder telefonisch):
Montag bis Freitag von 8.00 – 11.00 Uhr im Büro in Steb-
bach, Dorfplatz 1, Rathausgebäude, Homepage: www.krankenpflege- 
gemmingen.de, E-Mail: kpvgest@t-online.de
IAV-Stelle (Kostenlose Beratung), Tel.: 07262/2523022.

Notdienst der Apotheken
04.02. 	Rosen-Apotheke Eppingen, Brettener Str. 36, 
	 75031	 Eppingen, Tel. 07262-1858	
05.02. 	Schloss-Apotheke am Marktplatz, Marktplatz 7, 
	 74193	 Schwaigern, Tel. 07138-810620	
06.02. 	Engel-Apotheke Eppingen, Bismarckstr. 4, 
	 75031	 Eppingen, Tel. 07262-1888	
07.02. 	Rathaus-Apotheke Massenbachhausen, 
	 Heilbronner Str. 41, 74252 Massenbachhausen, 
	 Tel. 07138-7666	
08.02. 	Schloss-Apotheke Flehingen, Samuel-Friedrich-Sauter-
	 Str. 2, 75038 Oberderdingen (Flehingen), Tel. 07258-7490	
09.02. 	Apotheke am Karlsplatz, Am Karlsplatz 5, 
	 75031	 Eppingen, Tel. 07262-6760	
10.02. 	Stadt-Apotheke Schwaigern, Schnellerstr. 2, 
	 74193	 Schwaigern, Tel. 07138-97180	

Tierärzte
Tierarzt Thomas Schäfer, Eppingen, Tel. 07262/84 41.
Kleintierpraxis Eppingen, Dr. Neu-Thiemann und Ziegler,
Tel. 07262/6100400.
Tierärztl. Gemeinschaftspraxis Dres. Fink, Sinsheim, 
Tel. 07261/13595.

Beratungsstelle für Familie und Jugend
Wir bieten Eltern, Jugendlichen und Kindern Beratung und Unter-
stützung an. Im Gespräch überlegen wir mit Ihnen gemeinsam 
Lösungen und Möglichkeiten der Veränderung bei Fragen der  
Erziehung und Entwicklung der Kinder sowie bei Fragen der  
Gestaltung des Familienlebens.
Die Beratung findet mittwochs vierzehntägig im Alten Rathaus 
in Gemmingen, Schwaigerner Str. 9 statt. Beraten wird Sie Dip-
lom-Psychologe Markus Haselmann.
Terminvereinbarungen sind erforderlich unter Telefon-
nummer 07131/994-338.

Allgemeiner Sozialer Dienst des Landrats-
amtes Heilbronn
Offene Sprechstunde in Gemmingen findet vorerst nicht mehr 
statt!
Fragen und Probleme innerhalb der Familie? Frau Wildt, Bezirks- 
sozialarbeiterin des Jugendamtes des Landratsamtes Heilbronn 
bietet Eltern, Kindern und Jugendlichen Beratung und Unter- 
stützung an. 
Terminvereinbarungen und Beratung sind dennoch möglich unter 
Tel. 07131/994-7349 oder unter: L.Wildt@Landratsamt-Heilbronn.
de. 

Familien- und Betriebshilfe
Pro Care e. V. Partner für Haushalt, Familie und Betrieb e. V.,  
Tel. 07261/92 54 11 (vermittelt in Notsituationen Familien- oder 
Dorfhelferinnen und ldw. Betriebshelfer).

Suchtkrankenhilfe Schwaigern
Tel. 07138/9861068

Notruf pro Familia: 07131/930090 
Beratung – Information – Prävention bei sexueller Gewalt.

Frauen helfen Frauen e. V., Heilbronn
Autonomes Frauenhaus und Beratungsstelle
Hilfe für psychisch und physisch misshandelte Frauen und ihre  
Kinder, Tel.. 07131/507853, E-Mail: frauenhaus@versanet.de.

Haus am Rathausplatz 
Bürgerturmplatz 2, Gemmingen, Tel. 07267/961960, Stationäre  
Pflege, Kurzzeitpflege, Betreutes Wohnen. Aufnahme auch an  
Wochenenden und nach Absprache.

Telefonseelsorge 
Tel.  0800 / 11 10 111

Lichtblick – TAK 
für TrAuernde Kinder, Jugendliche und deren Familien, Tel.  
0700/11224477 (12 Cent pro Min.).

Kirchliche NachrichteN

Evangelische Kirchengemeinde 
Gemmingen + Stebbach
Gemmingen
So. 07.02.	 10.00 Uhr	 Gem. Gottesdienst, 
		  ev. Kirche Gemmingen
		  Opfer und Kollekte: Besondere Aufgaben 

für missionarische Dienste der Landes- 
kirche	

Mi. 10.02.	 16.30 Uhr	 Konfi-Unterricht online
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Stebbach
So. 07.02.	 10.00 Uhr	 Gem. Gottesdienst, 
		  ev. Kirche Gemmingen
		  Opfer und Kollekte: Besondere Aufgaben 

für missionarische Dienste der Landes- 
kirche	

Mi. 10.02.	 16.30 Uhr	 Konfi-Unterricht online	
Beide Gemeinden:
Unsere Gottesdienste finden nach einem Schutzkonzept 
statt
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten der Kirchen- 
gemeinden Gemmingen und Stebbach. Die Gottesdienste finden 
nach einem Schutzkonzept statt, bitte beachten Sie die Abstands- 
und Hygieneregeln. Alle Gottesdienstbesucher über 14 Jahre müs-
sen eine medizinische Maske tragen. Medizinischen Masken sind 
OP-Masken oder FFP2-Masken, bzw. Masken der Normen KN95/
N95. Zur Dokumentation werden Ihre Kontaktdaten erfasst, diese 
werden von uns 4 Wochen aufbewahrt und anschließend vernich-
tet. Gesang ist derzeit leider nicht möglich, da sich dadurch Viren 
verbreiten könnten. Das eigene Gesangbuch kann mitgebracht 
werden, allerdings nur zum Mitlesen. Der Gottesdienst ist etwas 
kürzer als normalerweise. 
Gemmingen:
Jungschar-Kids gestalten Gemeindehaustüre zur Jahres-
losung

Spazieren gehen tut gut und ist 
auch in der Corona-Lockdown- 
zeit möglich: machen Sie doch 
einen Spaziergang zum evange-
lischen Gemeindehaus in Gem-
mingen! 
Dort haben die Kinder der Jung-
schar Bilder zur Jahreslosung 
2021 gemalt: „Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig 
ist!“ So fordert uns Jesus in Lukas 
6,36 auf. 

Die Kinder haben passend dazu die Geschichte vom Verlorenen 
Sohn ausgewählt. Die Geschichte wollen wir hier nochmals in  
junger Sprache für Kinder und Jugendliche erzählen:
„Wie jeden Abend machte sich Justin auf zum Casino. Seit er in Las 
Vegas lebte, war dies zu einer Gewohnheit geworden. 
Als er die Tür öffnete, empfing ihn die stickige Luft, das laute
Stimmengewirr und die blinkenden Lichter der Spielautomaten. 
Justin schlenderte zu einem der Automaten und spielte ein paar 
Runden. Nach dem er sein gesamtes Geld verspielt hatte, blickte 
er in seinen leeren Geldbeutel und erinnerte sich an die Zeit, 
in der alles anders war. Damals lebte er als wohlhabender Sohn 
eines erfolgreichen Immobilienmaklers. Dort hätte er sich niemals 
Sorgen um Geld machen müssen. Eines Tages beschloss er in einer 
fremden Stadt zu studieren und bat seinen Vater um Geld. Da sein 
Vater ein sehr gutherziger Mensch war, zahlte er es ihm sofort 
aus und so begab er sich auf seine Reise nach Las Vegas. Die Folge 
daraus war, dass er sein ganzes Geld verprasste. Schell verdrängte 
er die Erinnerungen an damals und begab sich nach Hause, wo sein 
Vermieter schon auf ihn wartete. „Mr. Stultus, was machen Sie denn 
hier““, fragte Justin überrascht. „Du bist raus. Wenn Miete nicht in 
2 Minuten da, du bist raus“, sagte der Vermieter. Da Justin die Miete 
nicht bezahlen konnte, war er gezwungen, Las Vegas zu verlassen 
und zu seinem Vater zurück zu kehren. Ohne ein Ticket gekauft zu 
haben, stieg er in den nächsten Zug ein. Er wurde erwischt, verließ 
den Zug und lief die letzten 30 km zum Haus seines Vaters. Justin 
klingelte an der Haustür und fiel seinem Vater in die Arme. „Daddy, 

ich habe Mist gebaut und verstehe es, wenn du mich nicht mehr 
in deiner Familie haben möchtest“, schluchzte Justin. „Hab keine 
Angst“, erwiderte der Vater. „Gott hat dich gesund zu mir geführt, 
das ist alles, was zählt. Also lasst uns deine Rückkehr feiern.“ Der 
Vater ging zum älteren Sohn Brian, um ihm die frohe Nachricht zu 
verkünden. Brian reagierte jedoch alles andere als erfreut. „Justin 
hat das ganze Geld ausgegeben, und jetzt schmeißt du ihm eine 
Party, während ich hart für dich arbeite? Er hat das nicht verdient! 
Ihm bestellst du Sushi und Crème Brûlée, anstatt ihn für seine  
Fehler zu bestrafen!“, beschwerte er sich. „Mein Sohn, du bist  
immer bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber 
fröhlich und guten Mutes sein; denn dieser dein Bruder war tot 
und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wieder-
gefunden.“ 
Trost und Gespräch:
Wenn Sie mit jemandem sprechen möchten oder Trost brauchen, 
steht Ihnen Pfarrerin Schnigula-Mörgenthaler jederzeit gerne für 
ein Gespräch zur Verfügung.
Hilfe beim Einkaufen:
Ältere und gebrechliche Menschen, die Hilfe beim Einkaufen be-
nötigen, können sich an das Pfarramt wenden.
Bürozeiten Sekretärin Bettina Erath
Di. 09.00 – 12.00 Uhr, Do. 16.00 – 19.00 Uhr.
Telefon: 07267/515, Mail: pfarramt.gemmingen@t-online.de.
Das Pfarrbüro ist ohne vorherige Anmeldung nicht mehr für Besucher 
geöffnet! Bitte nehmen Sie telefonisch oder per Mail Kontakt zu uns auf 
und vereinbaren Sie einen Termin.
Homepage der Kirchengemeinden

Die Kirchengemeinden Gemmingen und 
Stebbach präsentieren sich auf der Home-
page unter www.eki-ge-st.de.
Aktuelle Informationen, Termine, Gruppen 
und Kreise ... erfahren Sie mehr – besuchen 
Sie unsere Homepage!

Kath. Pfarrgemeinde Eppingen,
St. Marien Gemmingen
Pfarramt Eppingen: Kirchgasse 8, Tel. 07262/2219, Fax 1894, 
E-Mail: pfarrbuero@kath-eppingen.de
Öffnungszeiten: Dienstag 9 – 11 Uhr, Mittwoch 8 – 11 Uhr, 
Donnerstag 15 – 18 Uhr.
Außenstelle Richen: Ittlinger Str. 57, Tel. 07262/2267, Fax 2367
Öffnungszeiten: Donnerstag 10 – 12 Uhr
Pfarrer Manfred Tschacher, Kirchgasse 14, Tel. 07262/206149
E-Mail: pfarrer.tschacher@kath-eppingen.de
Pastoralreferentin Katharina Barth-Duran, Tel. 07262/207079
E-Mail: pastoralreferentin.barth-duran@kath-eppingen.de
Gemeindereferentin Ulrike Weith, Tel. 07262/4707
E-Mail: gemeindereferentin.weith@kath-eppingen.de
Diakon Peter-Michael Jahn, Tel. 07262/610915
E-Mail: diakon.jahn@kath-eppingen.de
Besuchen Sie uns im Internet unter: www.kath-eppingen.de. 
Gottesdienstordnung
Freitag, 5.2.
18.00 Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen, Richen
Samstag, 6.2.
18.30 Uhr Eucharistiefeier am Vorabend, Ittlingen
Sonntag, 7.2.
09.00 Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen, Gemmingen
10.30 Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen, Eppingen
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Dienstag, 9.2	
18.30 Uhr Eucharistiefeier, Ittlingen
Mittwoch, 10.2.
17.30 Uhr Rosenkranz, Gemmingen
18.00 Uhr Eucharistiefeier, Gemmingen
Donnerstag, 11.2.
17.30 Uhr Rosenkranz, Rohrbach 
18.00 Uhr Eucharistiefeier, Rohrbach
Fastnacht, ich vermisse dich
Fastnacht kann dieses Jahr nicht gefeiert werden. Der Corona- 
Virus macht es unmöglich. Das macht mich ganz krank. Freunde 
von mir bedauern das überhaupt nicht. Den rheinischen Sitzungs-
karneval halten sie für verkommene Kommerzfastnacht, etwas für 
ältere Männer, die gerne zuschauen, wenn junge Mädchen die Beine 
hochwerfen. Und zu dem Narrengottesdienst, den wir eigent-
lich feiern wollten, würden sie ohnehin nicht kommen. Nein die 
Tage der hohen Fastnacht sind für sie eher eine Gelegenheit für  
Exerzitien oder Besinnungstage.

Dort, wo ich zur Schule gegangen 
bin, in Rottweil, da war alles ganz 
anders: Entweder feierst du mit 
oder du fährst weit weg in den  
Skiurlaub. In dieser Hochburg 
gehört Fastnacht auf die Straße. 
Nur die Straße bietet Platz für 
die großen Sprünge, die laute 
Musik, Pracht und Farbe, wie sie 
die Fasnet braucht. Nur so kann 
sich Wildheit, Narrenfreiheit und 
Poesie Bahn brechen.

Es geschieht eine geheimnisvolle Verwandlung unter dem Häs, der 
fremden Haut und der Larve, dem anderen Gesicht. Da begegne 
ich meinem eigenen Schatten. Das Gewand des Narren erlaubt 
mir, meine hehren Ansprüche immer taktvoll, freundlich und höf-
lich zu sein, sich gewaltlos und sachlich zu verhalten, für eine Weile 
aufzugeben und unbeherrscht Krach zu schlagen, unhöflich und 
angriffslustig aufzutreten. Deshalb ist Fastnacht nicht einfach nur 
schön anzusehen, sondern da gibt es auch unangenehme Wahrhei-
ten zu hören, eine Handvoll Stroh oder Konfetti unter das Hemd 
gestopft oder mit der Saublodere eins uff d Schnurre. Hier wird eine 
der Wurzeln der Fastnacht, der aggressive Aufstand des Frühlings 
gegen den Winter spürbar. 
Wie wichtig wäre in dieser Zeit, in diesem Winter des Lockdowns, 
der eingefrorenen Begegnungen und Umarmungen, ein Aufstand 
unserer tiefen Bedürfnisse nach Leben und Freiheit, Wärme und 
Nähe. Aufbegehren gegen unsere Selbstbeschränkung! Doch lange 
bevor die Hohen Tage starten, erleben wir einen täglichen Ascher-
mittwoch mit den Zahlen der vielen Toten und Infizierten und dem 
allgegenwärtigen Umkehrruf: Bedenke Mensch, dass du Staub bist und 
schnell zum Staube zurückkehrst, wenn du dich nicht schützt.
So ist mir wie dem Rottweiler Schantle auf dem Titelbild zum 
Heulen zumute. Die Briekere, (Weinende) ist im fröhlichen Trubel 
keineswegs eine Spaßverderberin – im Gegenteil! Sie deutet nur an: 
Schmerz, Trauer und Tod laufen mit. Und sie sagt mir auch: all das 
was jetzt geschieht, verdräng es nicht, sondern lebe bewusst und 
nimm es an, dann wirst du wieder lachen und feiern. Das gilt umso 
mehr, als Jesus selbst sozusagen eine glückselige Fasnet verkündet, 
wenn er uns und alle Weinenden tröstet: Selig seid ihr, die ihr jetzt 
weint, denn ihr werdet lachen. (Lk 6,21).
Albert Lachnit, Diakon

Rückblick KommunionKurs 2020/2021 
Lichtbringende: Lucia, Friedenslicht & wir

Die Frage aller Fragen zu Beginn 
der zweiten Online-Stunde der 
Erstkommunionkinder war, was 
sich wohl in dem Umschlag befin-
den könnte, den sich jedes Kind 
in den Kirchen unserer Kirchen-
gemeinde abgeholt hatte. 

Er enthielt ein elektrisches Teelicht, mit dem folgende Aufgabe zu 
lösen war: Befördere dieses Licht, wenn Du beide Hände voll hast. 
Die Kinder fanden kreative Lösungen und erfuhren, dass die heilige 
Lucia zu ihrer Zeit dasselbe Problem zu lösen hatte.
Das Transportieren von Licht bildete den Übergang zum Friedens-
licht von Betlehem, das heute in aller Welt verteilt wird und vielen 
Menschen Hoffnung bringt. Christen finden diese Hoffnung in Gott; 
durch Jesus Christus ist er für sie das Licht der Welt, er erleuchtet 
uns in seinem Heiligen Geist – und so können wir zum Licht für 
andere werden.
Damit die Kinder selbst das Leben Anderer – im wörtlichen Sin-
ne – hell machen können wurden sie gebeten, für ihr Teelicht ein 
Windlicht, einen Kerzenständer o.ä. zu gestalten, um das Licht 
damit zum Ende der Kommunionkurszeit weitergeben zu können. 
 

Evangelisch Freikirchliche 
Gemeinde
Termine:
Live-Übertragung vom Gottesdienst: 07. Februar, 10 Uhr
Leitung: Erwin Mayer, Predigt: Andrew Dowey
auf: www.efg-gemmingen.de
Bis auf Weiteres sind alle Veranstaltungen abgesagt.
Gemeindereferent: Sabino Bürgin, Tel. 07267/5169666;
sabino.buergin@efg-gemmingen.de.
Gedanken zum Monatsspruch für Februar 2021:
„Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel  
verzeichnet sind.“
(Lukas 10, Vers 20)
Man kann sich nur schwer vorstellen, dass Gott im Himmel hinter 
einem großen Buch sitzt und in den Spalten Soll und Haben für 
jeden Menschen Einträge macht, damit er dann die Menschen bei 
seinem großen Gerichtstag beurteilen oder verurteilen kann. Das 
wäre dann nicht reine Freude über die Einträge, vielleicht eher wie 
ein Eintrag ins Klassenbuch bei entsprechendem Fehlverhalten.
Um diesen Vers besser verstehen zu können ist es gut, den  
Zusammenhang in Lukas 10 zu lesen.
Jesus schickt seine Jünger in die Dörfer und Städte der Umgebung, 
um das zu praktizieren, was sie bei ihm gelernt haben. Sie kommen 
begeistert zurück und erzählen von ihren Erfolgen: 
Sie haben Vollmacht bekommen, ohne Schaden auf Schlangen zu 
treten, und böse Geister auszutreiben.
Natürlich gönnt Jesus seinen Jüngern die positiven Erfahrungen, 
aber er rückt sie in das richtige Licht. Besser als Erfolgserlebnisse 
ist die Tatsache, dass Gott uns als seine Kinder annimmt. Das gibt 
er uns sozusagen schriftlich! Besseres kann einem Menschen nicht 
passieren. Da haben die „Klassenbucheinträge“ keine Bedeutung 
mehr.
Wilfried Pommranz
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Neuapostolische Kirche
Neuapostolische Kirchengemeinde Eppingen K.d.ö.R.
So. 07.02.	 09.30 Uhr	 Gottesdienst
Mi.10.02.	 20.00 Uhr	 Kein Präsenzgottesdienst
Wir weisen darauf hin, dass die Präsenzgottesdienste 
auf Grund des Corona-Lockdowns kurzfristig abgesagt  
werden können.
Unter https://www.youtube.com/c/NAKSueddeutschland werden 
sonntags und mittwochs Gottesdienste öffentlich ausgestrahlt.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter https://www.nak- 
bretten.de/eppingen und www.nak-sued.de.
Die Neuapostolische Kirche im Internet: www.nak-bretten.de.

Vereinsmitteilungen

SV Gemmingen 1920 e.V.
Online Stammtisch
Wenn schon nicht persönlich und zusammen, 
dann wenigstens online und zusammen. So jedenfalls trifft sich 
der Festausschuss des SV Gemmingen seit ein paar Wochen  
freitags zum virtuellen Stammtisch. Gemütlich zusammensitzen, was  
trinken, plaudern und nach Hause hat man es auch nicht weit. So 
macht man aus der Not eine Tugend, obwohl es anders gefühlte  
1 Million mal besser wäre.
www.sv-gemmingen.de

TC Gemmingen
Verlängerung Lockdown
Vor Kurzem wurde beschlossen, der deutsch-
landweite Lockdown geht noch bis mindestens 14.02. Somit bleibt 
unsere Tennishalle, wie auch unsere beiden Kegelbahnen leider 
weiterhin geschlossen. Wir hoffen sehr, dass diese erneute Maß-
nahme nun den gewünschten Erfolg bringt und wir alsbald wieder 
in einen einigermaßen normalen Betrieb wechseln können. Unser 
Clubheimrestaurant „Leckerbissen“ mit Wirt Murat & Team hofft 
das natürlich ebenso. 
Termine
26.02. 19.30 Uhr Mitgliederversammlung (live oder online)
Clubheimrestaurant
Das Clubheimrestaurant „Leckerbissen“ bietet Speisen zum  
Abholen an. Es darf gerne jeder selbst Behältnisse zum Transpor-
tieren mitbringen, es stehen aber auch Einwegverpackungen zur 
Verfügung. www.tcgemmingen.de.

DRK Ortsverein Gemmingen
DRK Gemmingen unterstützt mobiles 
Impfteam im Stadtkreis Heilbronn
Am vergangenen Sonntag, 31. Januar 2021, unterstützte der DRK 
Ortsverein Gemmingen mit einem Helfer und Bevölkerungs-
schutz-MTW die laufenden Corona-Impfungen im Stadtkreis 
Heilbronn. Als Teil eines der beiden mobilen Teams bestand die 
Aufgabe darin, den Impfstoff mitsamt Personal vom Kreisimpfzen-
trum in Heilbronn-Horkheim zu einem Pflegeheim in Heilbronn 
zu bringen. Dort wurde zudem die Dokumentation durch unseren 
Helfer durchgeführt. Nach über neun Stunden war der Impf-Ein-
satz beendet.

Im Stadtkreis Heilbronn werden die Fahrzeuge für die mobilen 
Impfteams vom DRK gestellt. Im Landkreis Heilbronn stellen die 
Feuerwehren die Fahrzeuge und Fahrer für die mobilen Impfteams. 

			   Bild 6 cm
	 Datei einfügen: fb_img_1612113868376_1_20210202.jpg

Kontakt:
Bereitschaftsleiter Simon Ebert, Handy: 01520/5201934, E-Mail: 
drk-gemmingen@gmx.de.

Sängerverein Eintracht 1847 
e.V. Gemmingen
Singstunde: Auf Grund der leider weiterhin 
notwendigen Corona-Bestimmungen ist auf ab-
sehbare Zeit nicht an einen Singstundenbetrieb zu denken. Bleiben 
Sie/bleibt gesund!
Homepage: www.saengerverein-gemmingen.de. 

Belcanto-Chor Liederkranz 
Stebbach
www.belcantostebbach.de
Singspruch Nr. 56: Weh dem Lande, wo man nicht mehr singt. 
(Johann Gottfried Seume)
Der Belcanto Chor trauert um Gisela Pausch, die am 21. Januar 
im Alter von 90 Jahren starb. Gisela Pausch sang zunächst im  
Kirchenchor im Sopran. Als sich der Liederkranz Stebbach im Jahre 
1973 mit dem Kirchenchor zu einem gemischten Chor zusammen-
schloss sang sie in diesem Chor bis 2001 auch im Sopran mit. Sie 
erhielt 1981 die silberne Ehrennadel vom bad. Sängerbund. Im Jahre 
1996 wurde sie vom bad. Chorverband für 40 Jahre aktives Singen 
geehrt. Seit 2003 war sie Ehrenmitglied in unserem Verein. Sie  
besuchte alle unsere Veranstaltungen, solange es ihr möglich war. 
Ihr Tod ist auch für uns ein schmerzhafter Verlust. Ihren Angehö-
rigen wünschen wir von Herzen viel Kraft zur Bewältigung des 
Verlustes von Gisela Pausch.
Probentermine: 
Dienstag, 9. Februar 18.30 Uhr – 20.00 Uhr bei Skype und 
BandLab.
Termine:
Im Jahre 2021 haben wir, sofern es die Corona-Restriktionen  
erlauben, folgendes vor:
Samstag, 6. März: Jahreshauptversammlung im Stebbacher Club-
haus. Beginn 19.00 Uhr
Freitag, 3. April: Singen im Karfreitagsgottesdienst
Sa. 29./So. 30. Mai: Gartenschau Eppingen
Sonntag, 19. September: Kerwe
Sonntag, 10. Oktober: Apfelbesen
Sonntag, 14. November: Volkstrauertag
Sonntag, 19. Dezember: Weihnachtsmarkt in Stebbach
Samstag, 25. Dezember: Singen am 1. Weihnachtsfeiertag
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Belcanto Kids

Leider können wir uns nach wie vor nicht zum Proben treffen. 
Sobald es möglich ist, melden wir uns bei euch.
Kontakt: Manuela Sillmann, Tel. 961211.

Young Voices Gemmingen
www.youngvoices-gemmingen.de
Young Voices e.V. – 
Pop/Gospel/Musical-Chor
ausgezeichneter Konzertchor Jazz/Pop – a cappella –
Online-Chorproben 
Donnerstag: Altstimmen u. Soprane
Freitag: Tenöre u. Bässe
Die Zeiten für die jeweiligen Stimmen sind festgelegt. Wir arbeiten 
an unserem derzeitigen Chorprogramm weiter. 
Termine – hoffen wir, dass sie durchführbar sind
29. Mai: Auftritt bei der Gartenschau in Eppingen
09. Juli: Benefizkonzert Gemmingen
10. Juli: Hochzeit Gemmingen
04. Dez.: Weihn.konzert Gemmingen
11. Dez.: Weihn.konzert Leingarten-Schluchtern

Blaskapelle Gemmingen
Musik tut gut 
Und das auch und gerade in diesen Zeiten. Da 
wir derzeit nicht live spielen können, gibt’s an dieser Stelle regel-
mäßig Links zu Konzertmitschnitten.
Heute gibt es einen Ausflug in die Welt der Egerländer Musik. 
Unsere Schlosspark Musikanten spielten den Walzer Böhmischer 
Wind ein, komponiert von Ernst Mosch. Der Böhmische Wind ist 
ein Fallwind, der u.a. in Ostbayern, in Oberfranken und in den Su-
deten auftritt. Er ist böig, trocken und mit niedrigen Temperaturen 
verbunden. Böhmischer Wind führt aus dem Böhmischen Becken 
oft leicht staubhaltige, dunstige Luft heran.

Der Böhmwind hat sich auch in der Kultur niedergeschlagen. Im 
Bayerischen Wald tanzte man nach einem Ländler mit dem Namen 
„Böhmischer Wind“ und in Volksliedern hat er den „Waaz“ (den 
Weizen) oder sogar einen böhmischen Fuhrmann verweht. Tanzen 
Sie, schunkeln Sie, lauschen Sie den Klängen des ruhigen, luftigen 
Walzers.
Wie das geht? Entweder mit dem Smartphone den QR-Code 
scannen oder auf die Internetseite der Blaskapelle (www.blas-
kapelle-gemmingen.de) gehen und dort dem Link oben zu den 
YouTube-Videos folgen. Auf YouTube findet man übrigens weitere 
Videos von Auftritten der letzten Jahre.

Theaterverein 
Gemmingen/Stebbach e.V.
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des 
Theatervereins,
aufgrund der Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar 2021 
müssen wir unsere für April und Mai 2021 geplanten Aufführungen 
leider erneut absagen! Ganz abgesehen davon, dass wir durch 
die Einschränkungen keinerlei Proben durchführen können, geht  
natürlich auch die Gesundheit von uns allen vor. Wir alle hoffen auf 
Besserung der Umstände, gerade auch durch die Impfungen, die 
nun so langsam losgehen. 
Sobald wir wieder starten können, werden wir Bescheid geben!
Bleiben Sie gesund!
Die Vorstandschaft des Theatervereins Gemmingen/Stebbach e.V.

VdK Gemmingen
Sozialverband VdK – 
Ortsverband Gemmingen informiert:
Liebe Mitglieder, wir stecken mitten im 2. Lockdown und es zeich-
net sich noch nicht ab wann dieser sein Ende findet.
Dies bedeutet, dass bis auf weiteres die Beratungsstunden nur 
noch telefonisch durchgeführt werden können. 
Unseren Lotsen, Herrn Volker Spörle, erreichen Sie tele-
fonisch unter 07262/912206 oder per Mail ov-eppingen@
vdk.de. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an ihn, sobald 
Sie Hilfe bei sozialrechtlichen Angelegenheiten benötigen. Diese 
Beratungen sind kostenlos, und nicht an eine Mitgliedschaft im VdK 
gebunden!
Auch der Geburtstags-Besuchsdienst wird weitere, in  
geänderter Form durchgeführt. Die Übergabe des Präsent wird 
zuvor telefonisch abgesprochen. 
Leider ist der eine oder andere telefonisch nicht erreichbar. Stimmt 
Ihre Telefonnummer noch?
Der Ortsverband ist unter 07267/5160597 telefonisch  
erreichbar. Haben Sie aber bitte Verständnis dafür, dass das  
Telefon nicht ständig besetzt ist. Sie können aber eine Nachricht 
auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.
Hilfe im Sozialrecht!
Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse, wenn Sie Hilfe bei  
sozialrechtlichen Angelegenheiten benötigen. Wir beraten Sie in 
folgenden Bereichen! 
Sozialversicherungsrecht: Arbeitslosenversicherung – Krankenver-
sicherung – Pflegeversicherung – Unfallversicherung (Arbeitsunfall, 
Wegeunfall, Berufskrankheiten).
Schwerbehindertenrecht: Versorgungsrecht – Impfgeschädigte – 
Hinterbliebenenrente – Altersrente – Erwerbsminderungsrente 
– Wehr-/Zivildienstgeschädigte. Sozialhilferecht/Grundsicherung.
Die ehrenamtliche Beratungsstelle des Kreisverbandes in 
Heilbronn stellt die persönliche Beratung ein! Es besteht 
die Möglichkeit der telefonischen Beratung unter Telefon 
07131/ 678633. 
Sie können die Beratungsstelle dienstags von 9.00 bis 12.00 Uhr 
und donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr erreichen. Diese Be-
ratungen sind kostenlos und nicht an eine Mitgliedschaft im 
VdK gebunden!
Sozialrechtschutz! 
In dringenden Sozialrechtsfällen insbesondere bei Widersprü-
chen, steht für VdK-Mitglieder die VdK Sozialrechtschutz-
stelle in Heilbronn unter der Rufnummer: 07131/2641010 
als Ansprechpartner zur Verfügung.
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Unsere VdK Sozialrechtsschutz gGmbH vertritt Sie als VdK Mit-
glied bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche vor Sozialbehörden 
und Rehabilitationsträgern sowie vor Sozialgerichten (alle Instan-
zen) ohne Wartezeit!
Wir helfen Ihnen zum Beispiel, wenn Ihr Antrag auf Erwerbsmin-
derungsrente abgelehnt worden ist, Sie mit der Einstufung Ihres 
Grades der Behinderung nicht einverstanden sind, Ihr Antrag auf 
Pflegeversicherungsleistungen abgelehnt worden ist, Sie um die 
Anerkennung eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit 
kämpfen müssen oder Sie Ihren Anspruch auf Krankengeld durch-
setzen wollen.
Sie sind interessiert an einer VdK Mitgliedschaft?
Für nur 72 € im Jahr (6 €/Monat) kann jeder Mitglied werden. 
Ehegatten, Lebensgefährten in häuslicher Gemeinschaft, Kinder, 
Schüler, Auszubildende, Studenten und Jungmitglieder (bis 35 Jahre) 
zahlen nur die Hälfte. 
Näheres erfahren Sie im Ortsverband telefonisch unter 
07267/5160597 oder per E-Mail unter ov-Gemmingen@
vdk.de.
Der VdK Ortsverband Gemmingen im Internet: http://
www.vdk.de/ov-gemmingen.

Tusiima Nawanyago e.V. 
– Fortschritt für Uganda
Neue Betten für das Health Centre – 
Jahrespräsentation der Femmes d’Europe
Im vergangenen Jahr hatten wir die große Ehre, dass unser  
Bettenprojekt (24 neue Betten für das Krankenhaus) als eines 
von nur wenigen Projekten von der Vereinigung „Femmes d’  
Europe“ (https://www.assocfemmesdeurope.eu) zur Förderung aus-
gewählt wurde. 

Immer Ende Januar des fol-
genden Jahres werden alle  
geförderten Projekte in einer 
großen Präsentation gemein-
sam vorgestellt. 
Unter normalen Umständen 
findet diese Veranstaltung im  
Berlaymont, dem Sitz der Eu-

ropäischen Kommission in Brüssel statt und ist äußerst förmlich. 
Dieses Jahr ist aber alles anders und so fand die Präsentation aus-
schließlich digital statt und wir waren dabei! Aus unserer Sicht war 
der diesjährige Höhepunkt nicht das Grußwort der Ehrenpräsi-
dentin von Femmes d’Europe, Marija Gabriel (EU-Kommissarin für 
Forschung, Bildung, Innovation und Jugend), sondern die Videobot-
schaft von Sister Angela – dazu gab es im Hintergrund Impressio-
nen aus Nawanyago zu sehen. 
Die größte Stärke unseres Projektentwurfs hat jetzt aber gleich-
zeitig dafür gesorgt, dass es noch nicht fertig gestellt ist: Die 
Wertschöpfungskette ausschließlich in Nawanyago zu halten und 
die Betten als Projekt durch die Berufsschüler des Nawanyago  
Technical Institute herstellen zu lassen. 
Durch Corona wurde auch an der Berufsschule der Unterricht 
ausgesetzt, jedoch hoffen wir, im März alle Betten zu erhalten. Ein 
Musterbett konnte mittlerweile von den Schülern gefertigt werden.

Parteien & Verbände
Für den inhalt der folgenden texte sind ausschließlich die Parteien  
und Verbände verantwortlich.

FDP Stadtverband 
Eppingen-Kraichgau
Wöchentliches Zoom-Meeting „g’schwätzt 
& g’frogt“ diesmal mit Dr. Birgit Müller: „Notwendigkeit 
und Herausforderungen der Untertage-Gasspeicherung 
(UGS)“
Nach einer erneut mit knapp 30 Teilnehmenden sehr lebendigen 
Zoom-Diskussion mit Nico Weinmann über die Coronamaßnah-
men lädt Sie unser Landtagskandidat Georg Heitlinger auch diesen 
Freitag, 05.02., um 20 Uhr zu seiner Zoom-Reihe „g’schwätzt & 
g’frogt“ ein. 
Diesmal geht es um das Thema: „Notwendigkeit und Herausforde-
rungen der Untertage-Gasspeicherung (UGS)“. Dazu konnten wir 
die Geophysikerin Dr. Birgit Müller vom KIT (Karlsruher Institut 
für Technologie) gewinnen, zu deren Fachgebieten u. a. die Unter-
tage-Gasspeicherung gehört. 
Anmeldung auf Zoom mit der Meeting-ID: 852 8191 2828 und 
dem Kenncode: 728206. Den direkten Anmeldelink finden Sie auf  
www.georg-heitlinger.de.

Alternative für Deutschland – AfD
Bürgerbüro Öffnungszeiten
Terminvereinbarungen unter Tel. 07131/598 3263 oder http://www.
afd.hn/Kontakt.
Weitere aktuelle Informationen aus Baden-Württemberg fin-
den Sie auf unserer Abgeordneten-Homepage: http://www.carola- 
wolle.de, https://www.thomas-palka.de https://www.rainer- 
podeswa.de
Telefonsprechstunde des Abgeordneten 
Dr. Rainer Podeswa (AfD)
Aufgrund der für die Gesellschaft und die Unternehmen derzeit 
besonders schwierigen Situation bietet der Landtagsabgeordnete 
Dr. Rainer Podeswa ab sofort wöchentlich eine Telefonsprech-
stunde an. 
Sie erreichen ihn jeden Montag von 17 bis 19 Uhr in seinem 
Landtagsbüro, Tel. 0711/20635 626. 
Gerne können Sie auch per E-Mail an Rainer.Podeswa@afd.land-
tag-bw.de einen anderen Termin vereinbaren.
Weitere Infos: Sprecher des Stadtverbandes Eppingen-Gemmin-
gen-Ittlingen, Jürgen Koegel MBA; E-Mail: juergen.koegel@afd-bw.de.
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